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Pflegevertrag 
 

Vertrag über die Erbringung ambulanter pflegerischer Leistungen 

 
      Zwischen P+M Pflege - Ambulanter 

Pflegedienst e. K. 
Sonnenstraße 53a 

82205 Gilching 

(nachstehend “Pflegedienst“ 
genannt) 

 
vertreten durch:  
Peter Metz 
 

 

 
 

und {{Anrede}} 

{{Titel}}{{Name}}  
{{Straße}} 

{{Ort}} 

 
(nachstehend “Kunde“ genannt) 

 
vertreten durch: 
{{Betr.-Name}} 
 

Der Leistungsort ist die angegebene 
Wohnung des Leistungsnehmers. 

wird folgender Vertrag mit Wirkung ab {{Gültig ab}}, geschlossen: 
 

Allgemeines 

Der Pflegedienst erbringt für den Kunden  
 Leistungen der Pflegeversicherung nach SGB XI 

* und/oder Leistungen der Hilfe zur Pflege nach 

§ 61 SGB XII * 
 und/oder Leistungen der häuslichen Kranken-

pflege * 

 frei vereinbarte Leistungen * 

Der Pflegedienst ist durch Versorgungsvertrag 
nach § 72 SGB XI zugelassen und kann entspre-

chend mit den Pflegekassen abrechnen. Der Pfle-

gedienst hat einen Vertrag nach § 132 a Abs. 2 
SGB V abgeschlossen und kann entsprechend mit 

den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Die 
geltenden Verträge zwischen dem Pflegedienst und 

den gesetzlichen Kostenträgern unter Einschluß 

der Entgeltverzeichnisse können vom Kunden je-
derzeit eingesehen werden. 
 

1. Leistungsumfang/Vergütungsregelung 

1.1. Die Leistungen des SGB XI bzw. des SGB XII 
und deren Vergütungen ergeben sich dem Grunde 

nach aus der vom Pflegedienst mit den Pflegekas-
sen bzw. dem Sozialhilfeträger geschlossenen 

Leistungs- und Vergütungsvereinbarung. Über Art, 

Häufigkeit und Umfang der vom Pflegedienst ge-
genüber dem Kunden zu erbringenden Leistungen 

erstellt der Pflegedienst einen individuellen Ko-
stenvoranschlag (siehe Anlage 1). Aus diesem er-

geben sich auch die bei Inanspruchnahme dieser 
Leistungen vom Kunden zu tragenden Eigenantei-

le. Änderungen des Leistungsumfangs können je-

derzeit schriftlich vereinbart werden. Mündliche 
Vereinbarungen über eine Veränderung des 

Leistungsumfangs sind dann notwendig, wenn 
kurzfristig, etwa aufgrund einer akuten Verände-

rung des Gesundheitszustands, Erweiterungen des 

Leistungsumfangs erforderlich sind.  

Grundlage der Abrechnung sind die tatsächlich vom 

Kunden in Anspruch genommenen Leistungen.  

1.2. Die Leistungen des SGB V und deren Vergütun-
gen ergeben sich dem Grunde nach aus der vom 

Pflegedienst mit der Krankenkasse des Kunden ge-

schlossenen Vergütungsvereinbarung. Die vertrags-
ärztlich verordneten Leistungen der häuslichen 

Krankenpflege nach § 37 SGB V werden mit der auf 
der Rückseite dieser Verordnung vorgesehenen Un-

terschrift des Kunden jeweils Bestandteil des ver-
traglich vereinbarten Leistungsumfangs. Für nicht 

gesetzlich krankenversicherte Kunden, die ärztlich 

verordnete Leistungen der häuslichen Krankenpflege 
in Anspruch nehmen, ergeben sich die Vergütungen 

dieser Leistungen aus einem Kostenvoranschlag, 
den der Pflegedienst unverzüglich aushändigt. 

1.3. Sachleistungen der gesetzlichen Krankenversi-
cherung – soweit bewilligt – und der Pflegeversiche-

rung oder anderer Sozialleistungsträger werden vom 
Pflegedienst unmittelbar mit diesen abgerechnet. 

Die hinsichtlich der Leistungen der Pflegeversiche-

rung verbleibenden Eigenanteile sowie die Leistun-
gen der häuslichen Krankenpflege gegenüber nicht 

gesetzlich Versicherten werden dem Kunden in 
Rechnung gestellt.  

1.4. Bewilligt die gesetzliche Krankenkasse ärztlich 
verordnete Leistungen nicht und will der Kunde die-

se dennoch in Anspruch nehmen, erstellt der Pflege-
dienst einen Kostenvoranschlag für diese Leistungen 

auf Basis der zwischen der jeweiligen gesetzlichen 

Krankenkasse und dem Pflegedienst vertraglich ver-
einbarten Vergütung. Die nicht bewilligten, aber 

aufgrund ärztlicher Anordnung weiterhin in Anspruch 
genommenen Leistungen hat der Kunde selbst zu 

bezahlen. 

1.5. Über etwaige frei vereinbarte Leistungen au-

ßerhalb der häuslichen Pflege und Krankenpflege er-
stellt der Pflegedienst einen unverzüglich auszuhän-

digenden gesonderten Kostenvoranschlag, aus dem 
sich Art, Häufigkeit, Umfang und Vergütungen dieser 
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Leistungen ergeben. Derartige Leistungen hat der 
Kunde selbst zu bezahlen.  

1.6. Die erbrachten Leistungen werden vom Pfle-
gedienst in geeigneter Form aufgezeichnet und 

vom Kunden oder dessen Vertreter gegengezeich-
net (Leistungsnachweis). Die Abrechnung erfolgt 

anhand der Leistungsnachweise. Dem Kunden ist 

jederzeit die Einsichtnahme in die Leistungsnach-
weise möglich.  

1.7. Wird ein vereinbarter Einsatz des Pflegedien-

stes, der aus vom Kunden zu vertretenden Grün-

den ausfallen muß, nicht spätestens 24 Stunden 
vor dem Einsatzzeitpunkt abgesagt, kann der Pfle-

gedienst vom Kunden die für den Einsatz verein-
barte Vergütung verlangen, jedoch nur unter An-

rechnung dessen, was er durch den Wegfall des 

geplanten Einsatzes bzw. durch einen anderweiti-
gen Einsatz des Personals erzielt. 
 

2. Entgelterhöhungen 

2.1. Die Erhöhung von Entgelten ist zulässig, 
wenn sich die bisherige Berechnungsgrundlage 

verändert hat und das erhöhte Entgelt angemes-
sen ist. Die Entgelterhöhung kann durch einseitige 

Erklärung des Pflegedienstes erfolgen.  

2.2. Dem Kunden gegenüber ist die bezifferte 

Entgelterhöhung für Leistungen des SGB XI, des 
SGB XII und frei vereinbarte Leistungen spätestens 

zwei Wochen vor dem Zeitpunkt, an dem sie wirk-

sam werden soll, schriftlich geltend zu machen 
und zu begründen. Dies gilt auch für Leistungen 

der häuslichen Krankenpflege gegenüber Kunden, 
die für die Leistungen selbst zahlungsverpflichtet 

sind.  

2.3. Hinsichtlich der Leistungen der Pflegeversi-

cherung und der Hilfe zur Pflege nach SGB XII 
wird eine Erhöhung der Entgelte außerdem nur 

wirksam, soweit die erhöhten Entgelte den Vergü-
tungsvereinbarungen nach §§ 89 SGB XI, 75 SGB 

XII bzw. Entscheidungen der Schiedsstelle nach § 

85 Abs. 5 S. 1 SGB XI entsprechen.  
Einigen sich die Pflegekassen bzw. Sozialhilfeträger 

und der Pflegedienst nicht über einen neuen Ver-
gütungsvertrag, legt auf Antrag einer Partei die 

gesetzlich vorgesehene Schiedsstelle  die Vergü-

tungen fest. Die Schiedsstelle kann neue Entgelte 
höchstens bis zur Höhe des Antrags des Pflege-

dienstes unter angemessener Berücksichtigung der 
Interessen der Versicherten rückwirkend ab dem 

Zeitpunkt des Antragseingangs bei der Schiedsstel-

le festlegen. Legt die Schiedsstelle eine niedrigere 
Vergütung als bisher fest, wird der Pflegedienst 

seine Leistungen zu diesen Entgelten ab dem Zeit-
punkt abrechnen, den die Schiedsstelle bestimmt 

hat, und etwa zuviel entrichtete Beträge erstatten. 
Legt die Schiedsstelle rückwirkend höhere Entgelte 

als bisher fest, ist der Pflegedienst berechtigt, die 

Differenzbeträge gegenüber der bisher vereinbar-
ten Vergütung rückwirkend bis zu dem im Schieds-

spruch festgelegten Zeitpunkt abzurechnen. Voraus-
setzung der nachträglichen Abrechnung dieser Diffe-

renzbeträge ist jedoch, daß der Pflegedienst dem 

Kunden gegenüber spätestens zwei Wochen vor 
dem Zeitpunkt, zu welchem die erhöhten Entgelte 

nach dem Schiedsspruch in Kraft treten, schriftlich 
die im Schiedsverfahren von ihm beantragte Entgel-

terhöhung angekündigt und begründet hatte und 

dem Kunden das Ergebnis des Schiedsspruchs un-
verzüglich nach dessen Bekanntgabe mitteilt. 

2.4. Im Falle einer Entgelterhöhung händigt der 

Pflegedienst dem Kunden, sofern dieser die Leistun-

gen ganz oder teilweise selbst zu bezahlen hat, ei-
nen an die Erhöhung angepaßten Kostenvoranschlag 

aus. 
 

3. Leistungserbringung 

3.1. Die Leistungen werden ab {{Gültig ab}},  im 

obigen Haushalt erbracht. 

3.2. Leistungen zu Lasten der Kranken- oder Pflege-

kasse sowie eines Sozialhilfeträgers setzen eine Mit-
wirkung des Kunden als Versicherten voraus. Der 

Kunde wird, soweit er den Pflegedienst in Anspruch 
nehmen möchte, die erforderlichen Anträge gegen-

über den Kostenträgern stellen, aus ärztlicher Sicht 

erforderliche Verordnungen zur häuslichen Kranken-
pflege entgegennehmen und an den Pflegedienst 

weiterleiten. Der Pflegedienst wird den Leistungs-
empfänger bei der Inanspruchnahme der genannten 

Leistungen durch Beratung unterstützen. Der Kunde 
verpflichtet sich, dem Pflegedienst mitzuteilen, wenn 

wesentliche Umstände eintreten, die seine sonstige 

Pflege und Betreuung nicht mehr als gewährleistet 
erscheinen lassen, z.B. bei Erkrankung der sonstigen 

Pflegepersonen. 

3.3. Die Pflegedokumentation ist Eigentum des 

Pflegedienstes. Nach Beendigung der Pflege ver-
bleibt sie beim Pflegedienst. Sie verbleibt während 

der Pflege beim Kunden, es sei denn, ihre sichere 
Aufbewahrung ist dort nicht gewährleistet. 
 

4. Rechnungsstellung und Zahlungsweise  

4.1. Die Rechnungsstellung erfolgt i.d.R. monatlich, 
und zwar am Beginn des Monats für den Vormonat. 

4.2. Leistungen, die mit der Pflegekasse oder der 
Krankenkasse abzurechnen sind (siehe Ziff. 1), 

werden der jeweiligen Kasse vom Pflegedienst di-
rekt in Rechnung gestellt. Leistungen, die die Lei-

stungspflicht der Kranken- oder Pflegekasse über-

steigen bzw. von ihnen nicht abgegolten werden, 
hat der Kunde selbst zu bezahlen.  

4.3. Rechnungen, die der Kunde nach Maßgabe 

dieses Vertrages selbst zu bezahlen hat, sind inner-

halb von vierzehn Tagen nach Erhalt der Rechnung 
zu begleichen. Bei einer Inanspruchnahme von So-

zialhilfe berät und unterstützt der Pflegedienst den 
Kunden. Kosten, die von einem Sozialhilfeträger 

übernommen werden, kann der Pflegedienst direkt 

mit diesem abrechnen. 
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 Der Pflegedienst wird widerruflich ermäch-
tigt, die aus diesem Vertrag zu entrichtenden 

Zahlungen bei Fälligkeit zulasten meines 

Kontos mit der  

 Konto – Nr.  Bankleitzahl 

    

 bei dem Kreditinstitut 

  

 durch Lastschrift einzuziehen*. 

 Die Zahlung der Rechnungsbeträge folgt 
durch Überweisung auf das in der Rechnung 

angegebene Konto*. 

5. Haftung 

Der Pflegedienst haftet nach Maßgabe der gesetz-

lichen Bestimmungen. 
 

6. Datenschutz und Schweigepflicht 

6.1. Der Pflegedienst und seine Mitarbeiter ver-

pflichten sich zur Diskretion und zu einem ver-
traulichen Umgang mit personenbezogenen In-

formationen des Kunden. Der Pflegedienst hat 

seine Mitarbeiter über deren Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit hinsichtlich aller Daten über 

den Kunden belehrt, von denen der Pflegedienst 
bzw. seine Mitarbeiter Kenntnis erlangen und zur 

Beachtung der Schweigepflicht im Sinne von § 

203 StGB sowie der geltenden Datenschutzbe-
stimmungen verpflichtet. 

6.2. Soweit sie zur Erfüllung dieses Vertrages er-

forderlich sind, kann der Pflegedienst die perso-

nenbezogenen Daten des Kunden unter Einschluß 
der Informationen über seine Gesundheit in der 

EDV-Anlage und der Pflegedokumentation des 
Pflegedienstes speichern bzw. automatisch verar-

beiten. Die personenbezogenen Daten einschließ-

lich der Informationen über die Gesundheit wer-
den nur den Mitarbeitern zugänglich gemacht, die 

diese für die Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen 
des Vertrages über ambulante pflegerische Lei-

stungen benötigen. Die personenbezogenen Da-
ten des Kunden einschließlich der Informationen 

über die Gesundheit werden vom Pflegedienst an 

die jeweiligen Kostenträger nur übermittelt, so-
weit sie zum Zwecke der Abrechnung der er-

brachten Leistungen erforderlich sind. Der Kunde 
hat das Recht, jederzeit Auskunft hinsichtlich der 

über ihn gespeicherten bzw. verarbeiteten Daten zu 
verlangen. Der Kunde hat insbesondere das Recht 

zur Einsichtnahme in die über ihn geführte Pflege-

dokumentation. 
 

7. Beendigung des Vertrages  

7.1. Der Vertrag endet mit Kündigung oder Tod 

des Kunden. Bei vorübergehendem stationärem 
Aufenthalt (Kurzzeitpflege, Krankenhaus, Rehabili-

tationseinrichtung etc.) ruht der Vertrag.  

7.2. Der Kunde kann den Vertrag jederzeit kündi-

gen. Der Pflegedienst kann den Vertrag mit einer 
Frist von vier Wochen kündigen. Die Kündigung be-

darf der Schriftform. Das Recht auf Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt. 
 

8. Besondere Vereinbarungen 

Dem Pflegedienst wurden vom Leistungsempfänger 
zum Zweck der Leistungserbringung folgende 

Schlüssel ausgehändigt: 

 

Die Schlüssel werden vom Pflegedienst für Dritte 

unzugänglich und sicher verwahrt. Sie werden den 
Mitarbeitern nur für Einsatzzwecke zur Verfügung 

gestellt und sind mit einer Codierung versehen, die 
es Dritten unmöglich macht, die Schlüssel der 

Adresse des Leistungsempfängers zuzuordnen. 

Der Leistungsempfänger erteilt seine Erlaubnis zum 
Betreten der Wohnung - auch ohne Vorankündi-

gung - wenn Gefahr im Verzug ist. 

Weitere besondere Vereinbarungen: 

 

 

 

 

 

 

* Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. Nichtzutreffendes 
streichen. 

  

 

 
..................................................................... 
Ort, Datum 

 

 
..................................................................... 
Unterschrift des Bevollmächtigten des Pflegedienstes 

 

 
..................................................................... 
Ort, Datum  

 

 
..................................................................... 
Unterschrift des Kunden, ggf. Bevollmächtigten 
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Anlage 1: 

Zwischen den Vertragspartnern dieses Pflegevertrages aktuell vereinbarten Leistungen einschließlich 
der dafür mit den Pflegekassen nach § 89 SGB XI vereinbarten Vergütungen 

 
 

Anlage 2:  

Aktuelle Übersicht über die insgesamt zwischen dem Träger dieses Pflegedienstes und den Pflegekas-
sen geschlossene Vergütungsvereinbarung nach § 89 SGB XI über die Pflegesachleistungen einschließ-

lich der Darstellung der Verrichtungen und ggf. der Wegegelder / Hausbesuchspauschalen. 
 


